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in Schweizerfranken

Italien . . . . . . . . . . ... e e e e 3.20 bis 7.40
Osterreich . . ... ... ... ........... 655bis 7.30
Schwelz . . . . . . . . . o oo e e e e e e 7.50 bis 17.—
Deutschland . . . . . . . . . . ... ... ... .. 11.55bis 15.85
Frankreich . . . . . . . . . . . . . . ... . .« . . . 16,60 bis 23.40
Belgien . . . . . . . . . . ... ... .« « . . 19.20 bis 23.20
Morwepen « 4 2 # s 5 2 ¢ ©# 8 § & % & & ¥ @ ¢ ¢+ = 5« 03:90 bis 63.15
Dianemark . . . . . . . . . . . . ... .. .« . . . 5590

GroBbritanmien. . . . « -« & o o & 2 & & « a 4 o= s » 0953

Schweden . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . ... 7290hbis 81.10

Um die fiskalische Belastung je Liter trinkfertigen Branntweins zu 40 Volumen-
prozent Alkohol zu berechnen, muB3 man die angefithrten Angaben durch 2,5
dividieren. So betrdgt der Mindestansatz der Belastung in der Schweiz Fr. 3.—, in
GrofBbritannien Fr. 27.80. SAS «

Firsorgerische Probleme und die Biirgergemeinden’

Dr. Orro STEBLER, Kantonaler Armensekretir, Solothurn

Die Firsorge oder Armenpflege befindet sich heute in einer Periode des Um-
bruches. Es ist daher leicht verstdndlich, daB es Mitbiirger gibt, die meinen, daB3
die Armenpflege bald einmal iiberfliissig werde. Im Zeitalter der Sozialversiche-
rung und der SozialmaBnahmen sei kein Platz mehr fiir eine veraltete Armen-
fursorge. Es ist aber leider nicht so, daB mit SozialhilfemaBnahmen und Sozial-
versicherungswerken jede Notlage unserer Mitmenschen behoben werden kann.
Die Sozialgesetzgebung bedarf namlich stets einer Erginzung, denn sie ist nicht
in der Lage, Hilfen nach der individuellen Lage zu verschaffen. Allein die indivi-
duelle Fiirsorge bietet die universelle Hilfsmoglichkeit. Sie allein ist in der Lage
den in jedem Einzelfalle notwendigen Lebensbedarf zu gewéhrleisten, wihrend
die Sozialgesetzgebung an die gesetzlich verankerten Maximalleistungen gebun-
den ist. Aber sie gewahrt zusitzlich neben der Hilfe auch die notwendige Be-
treuung, mit welcher sich die Sozialversicherung nicht befassen kann. Di~
personliche und erzieherische Betreuung ist aber notwendig, wenn nicht nu.
geholfen werden, sondern auch fiir die Zukunft der Mitmenschen vorgesorgt wer-
den und die totale Integration des hilfsbediirftigen Menschen in die Gesellschaft
verwirklicht werden soll. Wie viele Mitmenschen sind den wachsenden Problemen
unserer heutigen Zeit nicht mehr gewachsen. Man spricht bei diesen Schwierig-
keiten des Menschen unserer Zeit von «gestorten zwischenmenschlichen Bezie-
hungen» oder von «mangelnder Anpassung» oder «mangelnder sozialer Inte-
gration». Es wird damit die Aufgabe der heutigen Sozialarbeit — es soll der
Begriff Sozialarbeit den bisherigen Begriff der Fiirsorge abldsen — weit schwieriger
und komplizierter. Die Aufgabe des Sozialarbeiters ist also weit gesteckt und sehr
umfassend. Es obliegt dem Sozialarbeiter in erster Linie die Ursachen zwischen-

1 Aus Referat, gehalten an der Versammlung des Verbandes der Biirgergemeinden des Bezirkes
Gésgen vom 21. Juni 1968.
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menschlicher Beziehungsstérungen in ihren Zusammenhingen zu sehen,. alle
bestehenden Mittel der Vorbeugung und der Hilfe zu kennen und davon die
richtigen auszuwihlen und sie in der besten Art und Weise im HilfsprozeB ein-
zusetzen. Es muB dabei dieser HilfsprozeB auf ein iibergeordnetes Ziel ausgerichtet
werden, ndmlich zur Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe zur sozialen Integration und zur
Verbesserung der gestérten mitmenschlichen Beziehungen. Dabei mul3 der Hilfs-
bediirftige selber mitwirken. Die Mobilisierung des Hilfsbediirftigen und seiner
nihern und weitern Umwelt fiir die Uberwindung der Schwierigkeiten ist sowohl
Mittel als auch Ziel der Sozialarbeit.

1. Der heutige Stand der Fiirsorge

In unserer Zeit ist eine Veranderung der Not deutlich zu beobachten. Durch das
erwiahnte ausgedehnte System der sozialen Sicherung (Sozialversicherung und

ozialmaBnahmen) und durch den gleichzeitig allgemein verbreiteten und stei-
genden Wohlstand ist die maferielle Not in unserer Gesellschaft weitgehend ge-
wichen. Die wirtschaftliche Hilfe ist dadurch etwas in den Hintergrund getreten.
Diese Entwicklung 148t sich klar aufzeigen aus den Armenunterstiitzungsfillen
des Kantons Solothurn. Es kann eine stindige Verminderung der Unterstiitzungs-
falle in den letzten zwei Jahrzehnten festgestellt wcrden, wie sich aus folgender
Ubersicht ergibt:

Jahr Unterstiitzungsfille Unterstiitzungsaufwendungen
1945 3696 Fr. 2 450 227 |
1950 3100 Fr. 2 680 552
1955 3012 Fr. 3 292 480
1960 2814 Fr. 3 818 759
1965 1818 Fr. 3109170
1967 1449 Fr. 2 270 287

Besonders augenfillig zeigt sich diese Entwicklung in den letzten Jahren
1966/67. Wir stellen ndmlich innerhalb eines Jahres eine Reduktion der Unter-
stiitzungsfille von 236 Fillen fest, und die Unterstiitzungsaufwendungen sind
sogar um Fr. 740 000.— zuriickgegangen. Eine Verminderung in diesem Umfange
konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Besonders beachtlich war auch die
Verminderung bei den heimatlichen Unterstiitzungen, denn sie betrug in einem
r]ahr Fr. 327 712.—. Gehen wir weiter den Ursachen dieser Entwicklung nach,
dann ergibt sich zweifellos, daB das Bundesgesetz iiber die Erganzungslelstungen
zur AHV und IV vom 19.Mirz 1965 und das kantonale Gesetz iiber die Ergén-
zungsleistungen zur AHV und IV und die allgemeine Sozialhilfe vom 12. Dezem-
ber 1965 wesentlich zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen haben. Es
ergibt sich aber auch, daB sich diese beiden Gesetze vor allem zugunsten der
Biirgergemeinden auswirken. Es findet heute eine Verschiebung der Lasten der
offentlichen Fiirsorge auf das Konto der offentlichen Sozialleistungen statt, wovon
am meisten die Biirgergemeinden profitieren, wihrend die Einwohnergemeinden
in vermehrtem MaBe neben Bund und Kanton sich an den Sozialleistungen
beteiligen miissen. Die 6ffentliche Fiirsorge wird noch weiter durch den stetigen
Ausbau unseres Sozialstaates stark entlastet. Aber die Bereitstellung materieller
Mittel durch die Sozialgesetzgebung lést fiir viele Sozialrentner noch nicht alle
Probleme, so daB8 weiterhin ein ausgedehntes Betdtigungsfeld der Sozialarbeit
bzw. der 6ffentlichen Fiirsorge offensteht.
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Durch das Nachlassen materieller Not treten aber andere Notstdnde stirker in
den Vordergrund. Die Not unserer Zeit ist eine personliche Not. Wir méchten nur
auf eine solche Notlage hinweisen, auf die Vereinsamung vieler Menschen. Diese
Vereinsamung ist weitgehend bei den alten Menschen, bei unseren Betagten, ge-
geben und allzubekannt. Aber auch junge Menschen — etwa ein junges Ehepaar
oder eine geschiedene Frau, die in eine moderne Massensiedlung der GrofBstadt
zuziehen — leben hiufig in einer verzweifelten Einsamkeit. Ein deutscher Psycho-
loge hat diese Not «einen Hunger nach personaler Begegnung» genannt. Die
Schwierigkeiten des einzelnen Menschen in unserer pluralistischen Gesellschaft
wachsen stindig. Der Fortfall der Tradition, der Familienbande und der ver-
wandtschaftlichen Bindungen lassen die Schwierigkeiten des einzelnen Menschen
und vor allem der Alleinstehenden auBlerordentlich wachsen. Dauerhafte Begeg-
nungen von Mensch zu Mensch werden immer seltener. Denken wir an die auBer-
chelichen Miitter und die geschiedenen Frauen, die weiblichen Familienvorstiande,
die haufig in personlichen Schwierigkeiten stehen oder die mit den Erziehungs-,
schwmrlgkelten ihrer Kinder nicht fertig werden.

Wenn wir den Ursachen der Unterstiitzungsfille nachgehen, so kommt es nicht
von ungefihr, daf} soziale Untauglichkeit, MiBwirtschaft, Trunksucht und Lieder-
lichkeit heute an zweiter Stelle stehen neben den Krankheiten. Es ist dies zwei-
fellos eine Erscheinung der heutigen Zeit, daf3 viele Menschen in der Gesellschaft
nicht integriert und angepaft sind, daB ihre zwischenmenschlichen Beziehungen
gestort sind. Weitere Symptome solcher nichtangepaBter, sozial nicht integrierter
Mitmenschen zeigen sich vor allem in psychlschcn Gleichgewichtsstorungen, im
Anwachsen von Psychosen und Depressionen, in vermehrten Er21ehungsschw1er1g-
keiten bei Kindern und Jugendstraffilligkeit, sowie in Siichten, wie Trunksucht,
Tablettensucht und Rauschgiftsiichtigkeit. Allen diesen Problcmcn der heutigen
modernen Gesellschaft diirfen die Sozialarbeiter nicht interesselos gegeniiberste-
hen. Die Vielfalt dieser sozialen Probleme macht es notwendig, daB3 eine Zusam-
menarbeit aller Krifte privater und 6ffentlicher Hilfsmoglichkeiten mobilisiert
und angestrebt wird.

2. Die heutige Situation der Biirgergemeinden in der Sozialarbeit.

Diesen Problemen diirfen sich auch die Biirgergemeinden nicht verschlieBen. Wie
Herr Landamman Erwin Kohler, Vorsteher des Departementes des Innern des
Kantons St.Gallen in seinem Geleitwort zur Verwaltungspraxis tiber «Die Be-
deutung der Biirgergemeinden» (Heft 7/8, 1968) ausfiihrt, geht es darum, das’
BewuBtsein zu wecken, da8 sich die Biirgergemeinden als bloe Nutzungskorpo-
rationen auf die Dauer nicht halten kénnen. Deshalb setzt dies die Einsicht
voraus, daf3 die Biirgergemeinde als 6ffentlich-rechtliche Korperschaft, denen die
Rechtsordnung der Kantone bestimmte Gemeinschaftsaufgaben iiberbunden hat,
ihre seit Jahrhunderten uiberlieferte Aufgabe in zeitgemafBer Form nachkommt.
Zu dieser vornehmlichen Aufgabe gehoért das Unterstiitzungswesen oder die
heutige Sozialarbeit. Der Zusammenhang zwischen Biirgerrecht und Armenrecht
ist historisch gegeben. Der Biirger hat einen Anspruch — heute wohl Rechts-
anspruch — auf Unterstiitzung und Zuflucht in seiner Heimatgemeinde. Das
macht, seit wir das Gemeindebiirgerrecht kennen, seinen wesentlichen Inhalt aus.
In der Heimatgemeinde hat der Biirger sein «ultimum refugium», seine letzte
Zufluchtsstitte, an jedem andern Ort ist er nur Niedergelassener oder Aufent-
halter.
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DafB dieses in Art. 45 der BV verankerte Heimatprinzip den heutigen Ver-
hiltnissen nicht mehr gerecht werden kann, ist bei der gewandelten Gesellschaft
nicht verwunderlich. Das Konkordat tiber die wohnortliche Unterstiitzung hat
anstelle der heimatlichen Fiirsorge weitgehend die wohnortliche Unterstiitzung
eingefiihrt, wobei aber dem in der BV verankerten Prinzip der heimatlichen
Firsorge weitgehend Rechnung getragen wurde. Es geschah dies einerseits durch
die Regelung, daB keine Heimschaffung von Biirgern erfolgen soll und anderseits,
daB sich die Konkordatskantone in den Kosten teilen. Es darf wohl ohne Uber-
heblichkeit behauptet werden, daB sich dieses System ausgezeichnet bewéhrt hat,
denn heute haben wir doch die erfreuliche Situation, daBl dem Konkordat iiber
die wohnértliche Unterstiitzung sdamtliche Schweizerkantone angehéren. Aber
auch innerkantonal hat sich die getroffene Losung, wonach der Kanton sich an
den Aufwendungen der Einwohner- und Biirgergemeinden in gleichem MaBe
(V4 der Unterstiitzungsaufwendungen) beteiligt, tiberaus vorteilhaft, insbesondere
fir die Burgergemeinden, ausgewirkt. Dieses Konkordat iiber die wohnortliche
l.]nterstiitzung kann zweifellos noch weiter ausgebaut werden, und zwar in der
Richtung, daB3 praktisch nur noch Kostenteilungsfille gegeben sind, das hei3t, daf3
alle Unterstiitzungsfille Kostenteilungsfille werden. Wir kénnen bereits die Ten-
denz in dieser Richtung feststellen, denn das Jahr 1967 ist ein denkwiirdiges Jahr
im offentlichen Unterstiitzungswesen unseres Kantons, indem die Konkordats-
bilanz erstmals aktiv ist. Die Belastung des Staates und der solothurnischen Ein-
wohnergemeinden fiir Angehorige anderer Konkordatskantone betrdgt Fr.
250 840.—, wihrend die andern Konkordatskantone fiir Solothurnerbiirger Fr.
321 975.— aufbringen muBten. Die Konkordatshilanz ist somit seit 1920 das erste
Mal fiir den Kanton Solothurn aktiv, wihrend sie bisher immer passiv war. Diese
Tatsache wirkt sich zweifellos giinstig auf die solothurnischen Biirgergemeinden
aus. Mit den neuen Bestimmungen des Konkordates uiber die wohnértliche Unter-
stutzung hat eine zweckmiBige Anndherung zwischen Heimat- und Wohnsitz-
prinzip im Fiirsorgewesen stattgefunden, womit in erster Linie die Bedeutung des
Gemeindebiirgerrechtes beibehalten werden konnte. Es 148t es zu, da3 noch in
verschiedenen Kantonen die Biirgergemeinden die wohl erste Aufgabe der Unter-
stiitzung ihrer Biirger erfiillen kann und daB somit ihre Bedeutung und Existenz-
berechtigung beibehalten werden konnte. Unser Solothurnerbiirger Prof. Dr.
Peter Jaggi hat diese Bedeutung wie folgt festgehalten: « Die erste und wichtigste
biirgerliche Angelegenheit ist das Armenwesen. Die Armenunterstiitzungspflicht
war ja der AnlaB zur Bildung des Gemeindebiirgerrechtes. Das Heimatprinzip in
Mer Armenfiirsorge ist auch der Grund fiir dessen Fortbestand.» Nur durch die
Kombination des heimatlichen und wohnortlichen Prinzipes im Fiirsorgewesen
der Kantone durch das Konkordat iiber die wohnértliche Unterstiitzung konnte
die bisherige Bedeutung des Gemeindebiirgerrechtes beibehalten werden. Es ist
ganz klar, daB sich die Biirgergemeinde als bloBe Nutzungskorporation auf die
Dauer nicht wird halten kénnen. Sie darf das wichtige Betitigungsfeld der
Fiirsorge nicht aufgeben.

Trotz der teilweise noch groBen Belastung von Biirgergemeinden mit Armen-
steuern besteht ein eminent wichtiges Interesse, dal dieser Aufgabenkreis der
Biirgergemeinde nicht verlorengeht. Es mul3 deshalb das gemeinsame Interesse
dahin gehen, einen Ausgleich zu finden, daB die noch stark mit Armenausgaben
belasteten Biirgergemeinden entlastet werden. Es kann ganz allgemein festgehalten
werden, daB3 die Biirgergemeinden durch die Sozialversicherungsgesetzgebung und
insbesondere durch das Bundesgesetz tiber die Ergdnzungsleistungen zur AHV und
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IV ganz wesentlich entlastet wurden. Diese Verlagerung der Fiirsorgeaufwendun-
gen zulasten der Sozialversicherung und der Sozialleistungen von Bund und Kan-
ton wird weiterhin andauern und zu einer noch groBeren Entlastung der Biirger-
gemeinden fithren. Die Nettoaufwendungen sidmtlicher Biirgergemeinden des
Kantons betrugen pro 1966 insgesamt Fr. 1 535 758.—. Es ist dies immer noch ein
ansehnlicher Betrag. Gegenwirtig sind es 74 von den insgesamt 132 Biirgerge-
meinden, welche noch eine Armensteuer erheben. Es darf auch festgehalten wer-
den, daB3 zweifellos etliche Biirgergemeinden auf die Erhebung einer Armensteuer
noch verzichten kénnten, insbesondere jene Biirgergemeinden, die jedes Jahr
kleine Vermogensvermehrungen ausweisen.

Die Bestrebungen unseres Kantons gehen aber dahin, die Entlastung der Biir-
gergemeinden auf dem Wege des Finanzausgleiches zu férdern. Ziel des Finanz-
ausgleichs ist, die Lasten der Gemeinden nach Moglichkeit gleichmiBig zu ver-
teilen und die Spanne zwischen den hochsten und tiefsten Ansitzen bei der
Gemeindesteuer zu verringern. Es wird dies erreicht durch den indirekten Finanz-
ausgleich, indem man Beitrige des Kantons an die Gemeinden nach der finanziel-
len Leistungsfahigkeit abstuft (Lehrerbesoldung usw., Klassifikation der Biirger-
gemeinden) oder durch den direkten Finanzausgleich, indem man den Gemeinden
mit tiberdurchschnittlichen Steuerbelastungen jahrliche Zuschiisse zukommen
laf3t und ihnen an besondere Aufgaben aus dem auflerordentlichen Finanzaus-
gleichsfonds einmalige Beitrige zuspricht (Waldwegbauten usw.). Auf Grund des
neuen Staatssteuerentwurfes soll dieser bereits bestehende Finanzausgleich noch
erweitert werden, was sehr zu begriiBen ist. Der Ausbau des Finanzausgleiches
zwischen den Gemeinden wird zweifellos mithelfen, daB der Landflucht beige-
steuert wird, wovon wiederum die «etwas abseits» gelegenen und gewdhnlich
finanziell belasteten Biirgergemeinden profitieren werden kénnen.

Um die Weiterexistenz der Biirgergemeinden zu sichern, ist es sicher notwen-
dig, daB die Tragfahigkeit der Gemeinden auf eine gréBere Basis gestellt wird. Es
geschieht dies durch vermehrte und erleichterte Einbiirgerungen. Das Postulat der
vermehrten Einbiirgerungen, daB insbesondere langjihrig ansissige Kantons- und
Schweizerbiirger in vermehrtem Mafe ins Gemeindebiirgerrecht aufgenommen
werden, ist meines Erachtens von eminent wichtiger Bedeutung fiir die Existenz
der Biirgergemeinden. Diese Forderungen, welche der Kantonale Verband der
Biirgergemeinden immer und immer wieder propagiert und sich dafiir einsetzt,
sollten in vermehrtem MaBe beachtet und ihnen nachgelebt werden. Es muB
leider festgestellt werden, daB in zahlreichen Biirgergemeinden die Zahl der
Biirger seit der letzten Volkszahlung wiederum zuriickgegangen ist. Um die EinS
biirgerung weiter zu férdern, sollte diese vor allem erleichtert werden, insbeson-
dere auch durch Reduktion der Einbiirgerungstaxen. Es kann damit zweifellos
erreicht werden, daB in vermehrtem MaBe Einbiirgerungen stattfinden. In An-
betracht der heute ganz wesentlich geringeren Bedeutung des Biirgernutzens
sollten die Biirgergemeinden meines Erachtens kein-Interesse mehr haben, die
Zahl der nutzungsberechtigten Biirger moglichst gering zu halten. Vielmehr wird
durch vermehrte Einbiirgerungen die Idee der Biirgergemeinde gefordert und
auch die Zugehorigkeit zum Gemeinwesen. Der bereits zitierte Landammann
Edwin Kohler unterstreicht diese Forderung mit folgenden Worten: « Die Biirger-
gemeinden haben zwar im Wandel der Zeit manche Anderung erfahren. Sie sind
aber fest im Erdreich unserer Geschichte verwurzelt geblieben. Was sie in der
Gegenwart wie in der Zukunft beseelen muB, ist der Wille, das 6ffentliche Leben
in den Gemeinden mitzugestalten und mitzuformen. Wenn dies bis in die letzte
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Biirgergemeinde erkannt und wenn auch darnach gehandelt wird, dann muB es
uns um die Existenz nicht bange sein.»

Gibt es eine Mietzinsnot?

Ein Familienvater, der sich auf der Wohnungssuche befindet, wiirde iiber diese
Frage nicht schlecht erstaunt sein. Die Frage wurde.-aber gestellt, und zwar gab
eine Bemerkung des Prisidenten des Mieter-Verbandes Ziirich, Dr. Edwin Brun-
ner, den AnlaB dazu. Er stellte nimlich fest, daB es heute dem GroBteil der Lohn-
verdiener nicht mehr moglich sei, eine preislich geeignete Wohnung zu finden.
Diese durch die tagtigliche Erfahrung bestitigte Aussage brachte den Sekretir
des Schweizerischen Hauseigentiimerverbandes, Nationalrat Dr. Raissig, auf den
Plan, der glaubte, gleich mit grobem Geschiitz auffahren zu miissen, denn er soll —
wir zitieren die NZZ — gesagt haben, «es sei gelogen, wenn man in dieser allge-
meinen Form von Mietzinsnot rede, und er fragte: Wo wohnen denn alle diese
Mieter? » "

Die Gereiztheit, mit welcher Dr. Raissig reagierte und die ihn dazu fiihrte, die
Grenzen sachlicher Diskussion zu iiberschreiten und von Liige zu sprechen, 148t
vermuten, da Dr. Brunner einen wunden Punkt beriihrte. Die Frage lautet
zudem nicht dahin, ob der GroBteil der Arbeitnehmer untragbar hohe Mietzinse
zahlen miiBe, sondern ob es dem Wohnungssuchenden heute noch moglich sei,
eine Wohnung zu annehmbarem Mietzins zu finden. Das sind zwei ganz ver-
schiedene Dinge. Indem Dr. Raissig auf die Mietzinsverhiltnisse im allgemeinen
hinweist, lenkt er vom Problem, das Dr. Brunner beriihrte, ab. Der Wohnungs-
suchende von heute ist vorwiegend auf neue Wohnungen angewiesen, und hier
sind die Mieten so hoch, daB3 wirklich von einer Mietzinsnot gesprochen werden
kann. Es war iibrigens Bundesrat Schaffner, der das Wort pragte, es sei richtiger,
nicht von einer Wohnungsnot, sondern von einer Mietzinsnot zu sprechen, wobei
er eben die Verhiltnisse auf dem Wohnungsmarkt im Auge hatte.

Es heit daher an der Sache vorbeireden, wenn — wie in einem Artikel der
NZZ iiber « Einkommenszunahme und Mietzinserhéhungen» — dargetan wird,
daB die Lohne stiarker gestiegen seien als die Mietzinse, der Arbeiter also trotz
Mietzinserh6hungen einen geringeren Teil seines Einkommens fiir den Zwangs-
bedarf aufwenden miisse als friiher.

Fiir den Mieter, der eine neue Wohnung sucht, ist entscheidend, welche Ver-
héaltnisse er auf dem Wohnungsmarkt antrifft. Gerade der Umstand, da3 Alt-
wohnungen immer noch zum Teil wesentlich billiger sind als Neuwohnungen,
bewirkt ein sehr geringes Angebot an vermietbaren Altwohnungen. Zumeist gehen
diese, sofern sie frei werden, unter der Hand weg. Wer aber eine Altwohnung hat,
bleibt darauf sitzen und sieht davon.ab, sie ohne zwingenden Grund mit einer
teureren Neuwohnung zu vertauschen.

Die NZZ stellt selbst fest: « Mehr noch als in den Altliegenschaften machen
sich jedoch die preistreibenden Faktoren bei den Neubauten bemerkbar. Die
Folge war eine wachsende Diskrepanz zwischen den Mietzinsen fiir alte und fiir
neue Wohnungen. 1960 hatte sie etwa 509, betragen; bei der letzten Mietpreis-
erhebung waren es 122 Prozent.» Im Mai 1968 kostete zum Beispiel eine neu
erstellte Dreizimmerwohnung in Zirich einen Mietzins von Fr. 5483.—, in Basel

155



	Fürsorgerische Probleme und die Bürgergemeinden

